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BESCHLUSS

des Bewertungsausschusses nach § 87 Abs. 1 Satz 1 SGB V
in seiner 389. Sitzung am 21. Februar 2017

zur Änderung des Einheitlichen Bewertungsmaßstabes (EBM)

mit Wirkung zum 1. April 2017

1. Aufnahme einer ersten Bestimmung zum Abschnitt 3.2.3 EBM

1. Die Gebührenordnungsposition 03355 ist nur von Fachärzten für
Allgemeinmedizin und Fachärzten für Innere Medizin jeweils mit der
Zusatzweiterbildung „Diabetologie“ oder der Qualifikation „Diabetologie
Deutsche Diabetes Gesellschaft (DDG)“ berechnungsfähig.

2. Aufnahme der Gebührenordnungsposition 03355 in den Abschnitt 3.2.3
EBM

03355 Anleitung zur Selbstanwendung eines Real-Time-
Messgerätes zur kontinuierlichen interstitiellen
Glukosemessung (rtCGM)

Obligater Leistungsinhalt

-  Anleitung eines Patienten und/oder einer
Bezugsperson zur Selbstanwendung eines
rtCGM gemäß § 3 Nr. 3 der Nr. 20 der Anlage I
„Anerkannte Untersuchungs- oder
Behandlungsmethoden“ der Richtlinie Methoden
vertragsärztliche Versorgung des Gemeinsamen
Bundesausschusses von mindestens 10 Minuten
Dauer,

je vollendete 10 Minuten 72 Punkte

Die Gebührenordnungsposition 03355 ist höchstens
10-mal im Krankheitsfall berechnungsfähig.
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3. Änderung der Bestimmungen zum Abschnitt 4.5.5 EBM

1. Die Gebührenordnungspositionen des Abschnitts 4.5.5 können - unter
Berücksichtigung von 1.3 der Allgemeinen Bestimmungen - nur von
Fachärzten für Kinder- und Jugendmedizin mit der Zusatzweiterbildung
Kinder-Endokrinologie und -Diabetologie berechnet werden.

2. Die Gebührenordnungsposition 04590 kann darüber hinaus von
Fachärzten für Kinder- und Jugendmedizin mit der
Zusatzweiterbildung „Diabetologie“ oder „Kinder-Endokrinologie und
-Diabetologie“ oder der Qualifikation „Diabetologe Deutsche Diabetes
Gesellschaft (DDG)“ berechnet werden.

4. Aufnahme der Gebührenordnungsposition 04590 in den Abschnitt 4.5.5
EBM

04590 Anleitung zur Selbstanwendung eines Real-Time-
Messgerätes zur kontinuierlichen interstitiellen
Glukosemessung (rtCGM)

Obligater Leistungsinhalt

-  Anleitung eines Patienten und/oder einer
Bezugsperson zur Selbstanwendung eines
rtCGM gemäß § 3 Nr. 3 der Nr. 20 der Anlage I
„Anerkannte Untersuchungs- oder
Behandlungsmethoden“ der Richtlinie Methoden
vertragsärztliche Versorgung des Gemeinsamen
Bundesausschusses von mindestens 10 Minuten
Dauer,

je vollendete 10 Minuten 72 Punkte

Die Gebührenordnungsposition 04590 ist höchstens
10-mal im Krankheitsfall berechnungsfähig.

5. Änderung der Nr. 4 der Präambel 13.1 EBM

4. Fachärzte für Innere Medizin ohne Schwerpunkt können in diesem Kapitel
neben Gebührenordnungspositionen des Abschnitts 13.2.1 die
Gebührenordnungsposition 13250 sowie zusätzlich die
Gebührenordnungspositionen 13360, 13400, 13402, 13421, 13422, 13423,
13435 oder 13552 berechnen. Bei einer in Art und Umfang definierten
Überweisung (Definitionsauftrag) können Fachärzte für Innere Medizin
ohne Schwerpunkt im Behandlungsfall anstelle der
Gebührenordnungsposition 13250 die Gebührenordnungspositionen des
Unterabschnitts 13.2.2.3 berechnen.
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6. Aufnahme einer zweiten Bestimmung zum Abschnitt 13.3.2 EBM

2. Die Gebührenordnungsposition 13360 kann darüber hinaus von Fachärzten
für Innere Medizin mit der Zusatzweiterbildung „Diabetologie“ oder der
Qualifikation „Diabetologe Deutsche Diabetes Gesellschaft (DDG)“
berechnet werden.

7. Aufnahme der Gebührenordnungsposition 13360 in den Abschnitt 13.3.2
EBM

13360 Anleitung zur Selbstanwendung eines Real-Time-
Messgerätes zur kontinuierlichen interstitiellen
Glukosemessung (rtCGM)

Obligater Leistungsinhalt

-  Anleitung eines Patienten und/oder einer
Bezugsperson zur Selbstanwendung eines
rtCGM gemäß § 3 Nr. 3 der Nr. 20 der Anlage I
„Anerkannte Untersuchungs- oder
Behandlungsmethoden“ der Richtlinie Methoden
vertragsärztliche Versorgung des Gemeinsamen
Bundesausschusses von mindestens 10 Minuten
Dauer,

je vollendete 10 Minuten 72 Punkte

Die Gebührenordnungsposition 13360 ist höchstens
10-mal im Krankheitsfall berechnungsfähig.

8. Aufnahme weiterer Leistungen in den Anhang 3

GOP Kurzlegende Kalkulationszeit
(min.)

Prüfzeit
(min.)

Eignung der
Prüfzeit

03355
Anleitung zur Selbstanwendung
rtCGM

KA 2
Tages- und

Quartalsprofil

04590
Anleitung zur Selbstanwendung
rtCGM

KA 2
Tages- und

Quartalsprofil

13360
Anleitung zur Selbstanwendung
rtCGM

KA 2
Tages- und

Quartalsprofil
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Protokollnotizen:

1.  Der Bewertungsausschuss prüft nach Vorliegen der Abrechnungsdaten für die
ersten zwei Jahre nach Einführung in den Einheitlichen Bewertungsmaßstab die
Entwicklung der Gebührenordnungspositionen 03355, 04590 und 13360.
Insbesondere wird geprüft:
- Entwicklung der Leistungsmenge und des Leistungsbedarfes der einzelnen

Leistungen,
- Anzahl und regionale Verteilung der abrechnenden Leistungserbringer,
- Anzahl der Behandlungsfälle und behandelten Patienten.

 Die Evaluation erfolgt durch das Institut des Bewertungsausschusses.

2. Die Rechnungslegung für die Gebührenordnungspositionen 03355, 04590 und
13360 erfolgt im Formblatt 3, Kontenart 400 – Ärztliche Leistungen –, Ebene 6.
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Entscheidungserhebliche Gründe

zum Beschluss des Bewertungsausschusses nach § 87 Abs.  1
Satz 1 SGB V in seiner 389. Sitzung am 21. Februar 2017 zur
Änderung des Einheitlichen Bewertungsmaßstabes (EBM) mit
Wirkung zum 1. April 2017

1. Rechtsgrundlage

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung und der GKV-Spitzenverband vereinbaren
gemäß § 87 Abs. 1 Satz 1 SGB V im Bewertungsausschuss den Einheitlichen
Bewertungsmaßstab (EBM).

2. Regelungshintergrund

Der Gemeinsame Bundesausschuss hat in seiner Sitzung am 16. Juni 2016 die
Aufnahme einer neuen Nummer 20 „Kontinuierliche interstitielle Glukosemessung mit
Real-Time-Messgeräten (rtCGM) zur Therapiesteuerung bei Patientinnen und
Patienten mit insulinpflichtigem Diabetes mellitus“ in die Anlage I „Anerkannte
Untersuchungs- oder Behandlungsmethoden“ der Richtlinie Methoden vertragsärztliche
Versorgung (MVV-RL) beschlossen.

3. Regelungsinhalt

Mit dem vorliegenden Beschluss werden drei neue Gebührenordnungspositionen
03355, 04590 und 13360 für die Anleitung eines Patienten bzw. der Bezugsperson zur
Selbstanwendung eines Real-Time-Messgerätes zur kontinuierlichen interstitiellen
Glukosemessung in die Abschnitte 3.2.3, 4.5.5 und 13.3.2 des EBM aufgenommen. Sie
sind je vollendete 10 Minuten berechnungsfähig und unterliegen einem Höchstwert im
Krankheitsfall. Die zur Abrechnung befugten Fachgruppen und damit
zusammenhängende EBM-Änderungen werden durch die Nummern 1., 3., 5. und 6.
des Beschlusses geregelt.

4. Inkrafttreten

Der Beschluss tritt mit Wirkung zum 1. April 2017 in Kraft.
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EMPFEHLUNG

des Bewertungsausschusses nach § 87 Abs. 1 Satz 1 SGB V
in seiner 389. Sitzung am 21. Februar 2017

zur Finanzierung der neu in den Einheitlichen
Bewertungsmaßstab (EBM) aufgenommenen Leistungen nach
den Gebührenordnungspositionen 03355, 04590 und 13360 im

Zusammenhang mit der kontinuierlichen interstitiellen
Glukosemessung mit Real-Time-Messgeräten (rtCGM)

mit Wirkung zum 1. April 2017

Der Bewertungsausschuss gibt mit der Einführung der Leistungen nach den

Gebührenordnungspositionen 03355, 04590 und 13360 in den Einheitlichen

Bewertungsmaßstab (EBM) zum 1. April 2017 folgende Empfehlung gemäß § 87a Abs.

5 Satz 1 Nr. 3 SGB V bzw. § 87a Abs. 5 Satz 7 i.V.m. § 87a Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 SGB V

ab:

1. Mit Wirkung zum 1. April 2017 werden auf der Grundlage des Beschlusses des

Gemeinsamen Bundesausschusses vom 16. Juni 2016 zur Aufnahme einer neuen

Nummer 20 „Kontinuierliche interstitielle Glukosemessung mit Real-Time-

Messgeräten (rtCGM) zur Therapiesteuerung bei Patientinnen und Patienten mit

insulinpflichtigem Diabetes mellitus“ in die Anlage I „Anerkannte Untersuchungs-

oder Behandlungsmethoden“ der Richtlinie Methoden vertragsärztliche

Versorgung (MVV-RL) die Gebührenordnungspositionen 03355, 04590 und 13360

in den Einheitlichen Bewertungsmaßstab (EBM) aufgenommen.

2. Die Einführung der Leistungen nach den Gebührenordnungspositionen 03355,

04590 und 13360 führt nicht zu Einsparungen bei anderen Leistungen

(Substitution).

3. Der Bewertungsausschuss stellt fest, dass der finanzielle Mehrbedarf der

Einführung der Leistungen nach den Gebührenordnungspositionen 03355, 04590

und 13360 nicht durch Einsparungen in anderen geeigneten Bereichen finanziert

werden kann.

4. Die Finanzierung des Mehrbedarfs für die Aufnahme der Leistungen nach den

Gebührenordnungspositionen 03355, 04590 und 13360 erfolgt außerhalb der

morbiditätsbedingten Gesamtvergütungen.
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5. Die Überführung der Leistungen nach den Gebührenordnungspositionen 03355,

04590 und 13360 in die morbiditätsbedingte Gesamtvergütung erfolgt gemäß Nr. 5

des Beschlusses des Bewertungsausschusses in seiner 323. Sitzung am 25. März

2014 zu einem Verfahren zur Aufnahme von neuen Leistungen in den

Einheitlichen Bewertungsmaßstab (EBM).


